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HESSISCHES MINISTERIUM  
FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, VERKEHR UND WOHNEN

Richtlinie für die Gewährung von Härtefallleistungen aus 
Gründen der Billigkeit; „Härtefallfazilität“;
Änderung

Bezug: Richtlinie vom 26. Mai 2021 (StAnz. S. 816)

In Ziffer 1 wird der vorletzte Absatz geändert und wie folgt ge-
fasst:
„Die Billigkeitsleistungen werden nur für pandemiebedingte be-
sondere Härten gewährt, die nach dem 1. März 2020 entstanden 
sind. Das Ende des Förderzeitraums richtet sich nach der Über-
brückungshilfe III Plus. Dies entspricht dem 30. September 2021.“

Wiesbaden, den 9. August 2021
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen
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